
 
 

 

 

Tarife 2012 

 
Kassenpflichtige Leistungen  
 
Pflegerische Leistungen werden nach Verordnung des Hausarztes von der Krankenversicherung 
übernommen. Diese übernimmt in der Regel während 60 Stunden pro drei Monate die Kosten 
der Pflege. Falls mehr Stunden benötigt werden, braucht es die Bewilligung Ihrer 
Krankenversicherung. 
Auf Grund der neuen Pflegefinanzierung hat der Kanton Basel-Stadt einen Patientenbeitrag von 
max. CHF 8.00 pro Tag festgelegt. Dieser ist vom Kunden zu bezahlen, kann jedoch bei 
Anspruchsberechtigung auf Ergänzungsleistungen zur AHV/IV oder auf Prämienverbilligung bei 
der Krankenversicherung beim Amt für Sozialbeiträge geltend gemacht werden. 
Bei Leistungen für Kinder und Jugendliche (bis zum 18. Lebensjahr) und Leistungen, welche 
durch die Invaliden- oder Unfallversicherung finanziert werden, entfällt der Patientenbeitrag. 
 

KV-Tarif   

pro 5 Minuten* Pro Stunde 

Abklärung CHF 6.65 CHF 79.80 
Beratung und Anleitung CHF 5.45 CHF 65.40 
Behandlungspflege CHF 5.45 CHF 65.40 
Grundpflege CHF 4.55 CHF 54.60 
  
 Patientenbeitrag  

 pro 5 Minuten* Maximal pro Tag** 

alle kassenpflichtigen Leistungen CHF 0.67 CHF 8.00 

* Pro Dienstleistung mindestens 10 Minuten, danach Rundung auf 5 Minuten. 
** Bei einer Stunde und mehr. 
 
 

Andere Leistungen (nicht kassenpflichtig) 
 

Nicht kassenpflichtige Leistungen wie z.B. hauswirtschaftliche Leistungen werden von der 

Grundversicherung der Krankenversicherung nicht übernommen. Es gibt Zusatzversicherungen, 

welche einen Beitrag daran leisten. Bitte klären Sie dies bei Ihrer Versicherung ab. Spitex-

Leistungen können auch durch die Ergänzungsleistungen der AHV/IV finanziert werden.  

 

Hauswirtschaftstarif   

pro 15 Minuten pro Stunde 
Abklärung in der Dienstleistung 

enthalten 
in der Dienstleistung 
enthalten 

Hauswirtschaft und Betreuung CHF 7.50 CHF 30.-- 
Entlastung Angehörige CHF 6.25 CHF 25.-- 
Einsatzpauschale pro Einsatz* CHF 5.00 

* Bei Einsätzen, die Waschen und Tumbeln am gleichenTag beinhalten, wird die Einsatzpauschale  
nur 1 Mal verrechnet. 

 

Zuschläge für Nacht, Wochenende, Feiertage: CHF 10.-- pro Stunde 



 

 

Zusatzdienste 

Material 

Einzelne Pflegematerialien und Hilfsmittel bringen die Mitarbeiterinnen direkt aus dem Zentrum 

zu Ihnen. Deren Abrechnung erfolgt dabei wie folgt: 

• Diejenigen Artikel, welche von der Grundversicherung übernommen werden, werden von 

Spitex Basel maximal zum sogenannten Migel-Listenpreis abzüglich 15% verrechnet. 

Diese werden direkt mit den Krankenversicherungen abgerechnet. 

• Alle anderen Artikel gehen zu Lasten der Kunden und werden zu einem kostendeckenden 

Preis verrechnet. Dafür wird eine separate Rechnung erstellt. 

Darüber hinausgehende Medikamente und Verbandsmaterialien, die im Spitex-Einsatz 

notwendig sind, werden durch Ihre Apotheke geliefert und verrechnet.  

Schlüsselpauschale 

Die Schlüsselverwaltung durch Spitex Basel wird mit CHF 1.10 pro Einsatz verrechnet, mit 

maximal CHF 40.-- pro Monat. 

Haushaltsbudget 

Die Verwaltung des Haushaltsbudgets wird mit einer monatlichen Pauschale von  

CHF 25.-- verrechnet. 

Administrative Arbeiten 

Für administrative Arbeiten, welche im Zusammenhang mit Spitex Basel stehen (z.B. Auszug für 

die Steuererklärung, Rechnungskopien etc.), wird ein Tarifansatz von CHF 30.-- pro Stunde 

verrechnet. 

 

 

 

 

 

 

Hinweis 
 

Spitex Basel informiert Sie in Fragen der Kostenübernahme für Spitex-Leistungen (z.B. durch die 

Ergänzungsleistungen der AHV/IV). Auch für andere Fragen wenden Sie sich bitte an das 

Zentrum Ihres Wohnquartiers. Die Telefonnummer finden Sie auf Ihrer Kundendokumentation 

oder im Telefonbuch. 

 

 

 

 

 

 

Basel, im Dezember 2011 


